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«voq âs?q>î»'î r>» biv Z. îl. 0îbS in Bern, und de» "XIO » ^ Da»
«uen P?lîâmttra. s.^l « 2l> ì E>»

Ver neue Schweizerische

Mittwoch, den s August iZoi. Sechstes Quartal. Den 17 Thermidor IX

Tagsatzung des Cantons Bern.
Am ersten August Morgens, versammelte sich die Tag.

satzung des CamonS Bern. Nach geschehener Verifika-
tion der Vollmachten ward von dem Bürger Fürsprech

Gruber, Ausgeschossenem des Distrikts Bern, der An

trag gethan, daß sich die Versammlung zu einer konsti«

tuircndcn unabhängigen Authoritäl erklären solle.

Diesem Antrage widersezten sich die Ausgeschossenen

ab dem Land. Sie begehrten, daß der in dem Artikel ;
des Gesetzes vom 2ten Heumonat I8c>l vorgeschriebene

Eid geleistet, und nachher, nach Ausweis seines vierten

Artikels, das Bureau besezt werden sollte. Hierauf ward
tiber jenen Autrag abgcmehrt, und derselbe mit einer

großen Mehrheit vcrworffen. Die Dcputirtcn vom Lande

trugen nun wiederholt darauf an, daß sowohl das ob-

gedachte organische Gesetz, als auch der vorgeschriebene
Eid abgelesen werde. AIS dieses geschehen war, so trat
der Bürger Fürsprech Gruber zum zweyten male aus
und brachte an : daß da der Constitulionseatwurf, das
organische Gesetz, und der Eid, Widersprüche enthalten,
so trage er darauf an daß bey dem fränkischen Minister
und auch bey der Regierung Auskunft gesucht, und die
Abschwörung des Eides bis dahin von der Tagstitzung
suspendirt werden möchte.

Die Deputaten vom Lande widersezten sich auch die-
sem Antrag. Sie erklärten, daß sie glauben, durch eben

diejenigen Gesetz? hicher beruffen zu seyn, deren Suspen-
sion man verlange : daß sie reine Widersprüche zwischen
dem Eid, zwischen dem Constitutionsentwursse, und dem

Gesetz wahrgenommen hätten : daß sie dieselben sehr deut-

lich fänden. Daß sie sich an dieses leztere Gesetz halten,
tMd seine Vollziehung uns die Ablegung des dadurch vor,
geschriebenen Eides ohne Weilers begehren. Daß sie deß.

wegen auch nicht nöthig fänden, die Regierung und
noch viel weniger den Gesandten einer äusser» Macht,
die unsere Unabhängigkeit durch s yerlichc Traktaten an-
erkannt habe, um Aus-- wst anzugehen. Hierauf ward

auch über den gedachten zweyten Antrag abgestimmt,
und derselbe mit ;6 Stimmen gegen 8 verworffrn. Dar.
auf brachte der Regierungsstatthaltcr an: da jezt die

eine Parthey, die zwar die Minorität ausmache, sich

der Abschwörung des Eides widersetze, die andere hinge-
gen die Abiehwörung desselben verlange, so scheine ihm die

Sache so wichtig, daß er diestlbe der Regierung cinbe-

richten zu müssen glaube, und daher die Sitzung auf-
hebe. Die Deputieren vom Land protestirten zwar gegen
diese Vertagung. Sie suchten dem Bürger Rcgierungs.
Statthalter zu Gemüthe zu fuhren daß in jeder legalen

Versammlung die Erkaimluiß der Mehrheit als Gesetz

angesehen werden müsse, und daß sie vhne writers die

Vollziehung des Gesetzes vom aten Heumonat 1801, von

ihm verlangen. Nichtsdestoweniger hob der Bürger Ne.
gieruiigsstatlhaltcr der Sitzung auf.

Auf den Bericht des RegicrungS-Statthalters, miß,

billigte der Vollziehungsrath fein Benehmen und rief ihn

von feiner Stelle ab. (S- Beschluß v. -.Aug. S. ;8l)
Die zweyte Sitzung der CautonStagsatzung ward auf

den 2ten August angesagt.

Vor Eröffnung der Sitzung erhielt der Statthalter
folgendes Schreiben:

Bürger Regienmgs. Statthalter!
Wir haben die Ehre Ihnen beygebogen die dem

fränkischen Minister eingereichte Note, sowohl zur Em.
tragmig ins Protokoll der Cantonal-Taglatzung, als

zur Kenntniß t er Regierung andurch mitzutheilen.

Die Minderheit der heurigen Cantoiial-Tagsatzung :

G. Alb. von Erlach. >
von Dicßbach, von Carronges. j Dep. von Bern.
Amad. Gruber. /
Man, von Thieraken. Dep. von Oberseftiaen.
von Wattenwvl, v. Oberhofen, D. v. Imcrlachen.
N- Fr. von Müllincn, Dep. vsnObcrhasli.
Haller von Arbnrg, Dep- von Brienz.
Carlen von Erlenhach, Dep. von Erlenbach.
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Note.
Ausgewählt um unsere Mitbürger au der Cantons-

Tagsatzung zu rcprestntiren, verfügten wir uns diesen

Morgen in dieselbe. Wir hörten zuerst die Ablesung ei.

nes Pcrsassungscntwurfes, welcher von der provison-
scheu Regierung, dem Negicruugs - Statthalter zugestellt

worden war.
Die erste Bemerkung die uns auffiel, war die Ver-

schiedenheit des uns mitgetheilten Entwurfes, mit dem-

jenigen, der gedrukt und in ganz Helvetien verbreitet

worden war. Der fünfte Artikel, welcher den Gang
der Verhandlungen ber Cantons-Tagsatzungen bestimt,

und der uns zur Regel dienen sollte, fehlte gänzlich m

demselben. Wir mußte» die Beweggründe dieser Aus-

lassung suchen, und wir fanden sie in der Verschiedenheit

die zwischen diesem fünften Abschnitt und dem vom gesctz-

g benden Rath gegebenen Gesetz vom atm Juli statt

findet, und dessen Befolgung uns aufgetragen wird.
Die Verfassung wist daß die Cantonal - Tagsatzungen

die Wahlen zur allgemeinen Tagsatzung zulezt vornehmen.

Das Gesetz besinnt, diese Verhandlung soll zuerst vorge-

vommen werden. Die Verfassungsaktc bestirnt ausdrük,

lich die Rcchtsamcn der Cantonal-Versammlungen,
und drükt sich deßhalb ganz besinnt ans. Der gcsetzge-

dende Rath giebt ihnen eine verschiedene Richtung.
Man fodert zum Beyspiel einen Eid zu der politischen

Gleichheit, von welcher die Constitution keine Meldung
.'Hut, zum Gesetz des -ten Juli., welches derselben ent-

gegen ist; und im gleichen Eid muß man zu einer Ver-
sa rung schwören die man verändert hat, und in wel.

cher man eben den Abschnitt weggelassen hat, welcher

olîen Cantons-Wahlmänncrn zur Richtschnur dienen

sollte.
Es ist also kein Schweitzer, der wisse was er zu thun

habe, was ihm für ein Echiksal besinnt sey, der sich

nicht zwischen cntgcgengcfezre Grundsätze gestellt fände,

zwischen dem wahren und falschen, zwischen seinen Weh-
ken und seinem Gewissen.

Mberzeugt, daß der gegenwärtige Zeitpunkt für unser

Vaterland entscheidend sey, und daß nach allem dem

Unglück, welches es bisher erlitten hat, das gröste nun-
mehr seyn würde, in den Grundsätzen der politischeu

Ordnung, welche man in demselben einführen soll,
hintergangcn zu styn ; Ucbcrzcugt, daß der fünfte Ab-
schnitt der von Paris gekommenen Verfassung, durch
den ansehnlichen Spielraum von Freyheit und Gewalt,
welchen sie den Cantonstagsatzungen zusichert, das einzige

Müielchargjebt, den wahren Nationalwillen zu erfahren..

fordern wir, daß dieser Verfassungs - Abschnitt wieder
hergestellt werde, und ungeachtet ailer eittgegmgcsczten

Ges-tze, er allein die Richtschnur der Cantonal - Dcpu,
tirtc» seyn solle.

Wir fordern bestimt, daß unsere Reklamation ins
Protokoll eingetragen werde, und wir erklären, daß wir
dieselbe sowohl den helvetischen Gewalten, als dem be«

vostmächtigten Minister der französischen Republik ein-
senden werden.

Wenn endlich unsere Bemühungen fruchtlos seyn

sollten, so müssen wir uns doch Glück wünschen daß die

Wahl unserer Mitbürger uns in die Lage gesezt habe,

unsere Gesinnungen öffentlich an Tag zu legen, rmd wir
erklären feyerlich vor Gott und den Menschen daß die

Liebe zu unserm werthen schweitzerischen Vaterland uu-
sere Stütze und unsre Richtschnur ist und seyn wird.

In der Sitzung vom -ten lud der Präsident die Ver»
sammlung zu Leistung des gesetzlich vorgeschriebenen
Eides ein.

DieMinorität desvorigen Tages erklärte, den Eid
nicht schworen zu wollen. Der Bürger Gruber legte eine

andere Eidesformel, die er zu schwören bereit wäre, auf
den Canzleytisch — und eben so die folgende Erklärung:

Erklärung:
Gegründet aus die Verschiedenheit der vorliegenden

Verfassungs - Entwüeffe, auf den Widerspruch, in wc!»

chem das Gesetz vom -ten Juli -Zor, gegen ben Ver»
fassungs - Entwurf steht.

Aus die Unmöglichkeit eine» Eid wi? derjenige ist der
der Cantonal - Tagsatzung vorgeschrieben werden will, zu
schwören, der nicht nur dem Constitutions - Entwurf
fremd, sondern sogar demselben widersprechend ist —
trug die Minderheit der gestrigenVersamlung darauf an :
„ daß hierüber bey den Behörden die geziemende Vor-
striking und Einfrage gemacht werden soll. "

Da dem ohngeachtet die helvetische provisorische Re-

gicrung die Abschwörung des von ihr vorgeschriebenen

Eibs von uns fodert, so erklären wir feyerlich, daß wir

gegen selbigen förmlich protestwen, hingegen bereit sind,

den Eid zu schwören, dessen Formel hier auf das Bureau

gelegt wird. Nicht minder begehre» wir, daß der fünfte

Artikel der Constitution in seinem ganzen und vollständi-

gen.Inhalt wieder eingetragen werde, zmnalea »lbiger

die eigentlichen Rechte und Freyheiten ber Cantonal-

Tagsatzung, bestimt enthält.



Auf die Einladung des Präsidenten entfernten sich nun

die 8 weigernden Glieder aus der Versammlung. Die
leztere legte hierauf den gesetzlichen Eid ab, destzte ihr

Bureau — und hob ihre Sitzungstuft, um Margen zur

Wahl der Deputieren in die allgemeine helvetische Tag-

satzung zu schreiten.

Gesetzgebender Rath, 27. Juni«
Fortsetzung.

Die Gesetzv?rschlage über den von den Distriktswahl-
Männern zu leistenden Eid und die Ordnungsvorschrift

für die Cantonstagsatzungen werden berathen und an.

genommen.
Leg ter erhält für 4 Wochen Urlaub.

Folgende Borschaft wird verlesen und an die Finanz-
Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Bevor der Verkauf der Herrschast

Sonuenberg »ersucht ward, langte schon die Gemeinde

Sleltfurt bey uns mit der Bitte ein, daß ihr das zu

dieser Herrschaft gehörige Zchudgebäude zu Einrichtung
eines Schulhauscs ohne öffentliche Steigerung, um einen

gemäßigten Preis überlassen werden möchte; dieses Ge-

bände gelangte aber nachher zu verschiedenenMaleu mit
den übrigen Sonuenbergftchen Liegenschaften zur Ver-

steigernng, ward jedoch immer, obschon die bietende

Gemeinde den Schatzungspreis erstiegen hatte, im all.-

gemeinen LooS ihrer Verwerfung einbegriffen.

Nun. stellte Ihnen die Gemeinde Srettfurt ihr Begeh-

ren in einer neuern Bittschrift dar, welche sie uns iczt-

lich zuwiesen.

Das eifrige Bestreben dieser Gemeinde ist, durch zwek-

mäßige Erziehungsanstalten ihre Jugend zu bilden, und

ft schwach sie sich auch an den nöthigen Mitteln fühlt,
ihr Vorhaben auszuführen, indem ihr Gemrindsfond
durch die Kriegslasten sowohl als den frühern Kirchen-
undPchrrhofbau erschöpft ist, so würde sie sich nichts desto-

weniger noch anstrengen, und durch Privatbcykräge die

nöthige Summe zum Bau, den eine Schulanstalt erso-

dert, zusammen bringen, wenn ihr das besagte im
Dorf nächst am Pfarrhause und an der Kirche sowohl

gelegene Z.hendgcbäude, um den bey der Steigerung
angebotenen und lezlbrstandenen Schatzungsprels von
20-,c> Franken überlasten würde.

Die Bitte der Gemeinde braucht uüter keinem günsti-

gern Gesichtspunkt dargestellt zu werden, da der nüziiche

Zwek' allein empfthlungswürdig ist, und der Werth des-

Gebäudes erreicht wird, auch wirklich der Zehendbezug
selbst ohne daftlde bestehen könnte.

Wir tragen deßnahen kein Bedenken, Ihnen die
Neberlassung des zu Srettfurt gelegenen Zehendgedäudes
um gedachten Schatzungspreis von 2000 Fr. anzulachen,
welcher dann zu Tilgung einsiediischer Schulden zu ver-
wenden wäre.

Am 28. Inn. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 29. Juni.
Präsident: M t t e lh 0 lz er.

Die Finanz-Commißion erstatte: über die Ratification
verschiedener St. Gallischer Gürervcrkäuse enien Bericht,
der fur z Tage auf den Carnkylisch gelegt wird.

Die Fmanz-Cvmmißon erstattet über die im I. 1793
vorgegangenen Stift St. Gallischen Güterverkäufe einen
Bericht, der für z Tage ans den Canzl-ntich gelegt wird.

Die gleiche Commißion erstattet über die Racifieattim
einiger Narionalgüterverkäuse im Distrikt Aigle, Cant.
Leman, einen Bericht, der für z Tage auf den Canz-
leytisch gelegt wird.

Die Finanz.Commißion erstattet folgenden Berichts
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! Auf Ihre zwey sowohl die Generale
rechnung von 1798 als aber das Rechnungswesen über-
Haupt betreffende Botschaften vom 5. und -8. Irin, hat
der Vollz. Rath ebenfalls in zwey Botschaften dattrt
vom 22. und 2;. Iun,, geantwortet, und über beyde soll

jezt Ihre Zinanj-Commißion Ihnen B. G. den Vorkrag!
erstatten.

Da sie im Grunde beyde den nämlichen Gegenstand'
betreffen, ft glaubt die Finanz-Commißion ihre Be--
merkungen in dem gleichen Befinden zuftmmenfassen zn>

können, das sie jedoch um mehrerer Deutlichk.it willen,,
in besondere Rubriken eintheilen will.

Revisi 0 n s. C 0 m mißi o'n.

Ihrer Botschaft vom zte» zufolge sott der VM. Rst

zu den zwey aus Ihrer eigenen Mitte erwählten Glie-
dern noch cm drittes ernennen, das gleichsam in seinem
Namen dabey handeln würde. Der Vollz. Rail) lriuw
aber diese directe Mitwirkung ad, weil er sich mchb
weiter mit bereits gutgehcissmen Rechnungen abgebcw
könne und weil er eine solche Wahl mit den Grund-
sätzen nicht vereinbar finde. Indessen sichert er doch'

der Commißion alle Hülse und Uitterstützung zu. Ob'w
nun eiuzutrclten, «n wie weit jener Abschlag Mftch)
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sey und auf guten Gründen beruhe, glaubt Ihre Fin.
Commißion, daß es das Beste sty, von ferner» Emla.
dangen abzustehen und die vorhabende Arbeit bloß der

aus der Mitte des gesetzgeb. Raths erwählten Coinmißion
zu übertragen; dieselbe dann aber noch mit einein drit-
len Mitglieds zu vermehren.

Sollten Sie B. G. diesen Gedanken beypflichten, so

würbe dieser Commißion sofort die Weisung zu ertheilen

styn, unverzüglich Hand ans Werk zu legen, und den

Ansang ihrer Arbeiten damit zu machen, daß sie den

Plan, nach welchem sie zu arbeiten gedenke, abfasse und

vorlege, und dabey auch der Hülfsmittel erwähne, der
sie nöthig zu haben vermeynen wird, sie bestehen nun
m einer gewissen Anzahl untergeordneter Arbeiter, in
Geld oder sonst in etwas anderm.

II. Gencralrechnung von 1798.
Sie hatten B G. die Ihnen in 4 Tabellen vorgeleg.

ten Auszüge, die man keineswegs Rechnungen heisscn

kann, nicht genugthuend gefunden, theils weil sie gar
zu summarisch sind, theils denn auch, weil sie keinen

bestimmten Beylagen rufen. Der Voll;. Rath bemerkt

nun darauf, nach seiner Meynung bestehe eine General-
Slaatsrcchnnng eben in einem solchen gedrängten Aus-
zuge aus sämtlichen Unterrechnu^.n, und was die

Beylagen betreffe, so wären eben riefe hinwieder auch

gehörig belegte Untcrrechnunaen, die Beylagen der

Generalrechnung, und alle diese könnten von der Unter-
suchungS-Commißioi: eingesehen werden.

Ihrer Finanz-Commißion scheint aber nicht, daß diese

Antwort, ganz befriedigend seyn sollte. Eibe General-

rcchiniiig kann zwar freylich «n kein zu großes Detail
emtrctten; allein sie kann l och auch zu summarisch seyn.

So hielt die bereits paßirte Staats- oder êcha'tzkàm.

merrechnung von 1798, ein schikiichcs Mittel und jezt

das Gleiche zu fordern, wird doch nicht nnbitlig seyn.

Damals wurden nemlich mit der Haupkrcchnung selbst

noch die besondern Rechnungen der Ministerien u. s. w.
oder doch Auszüge aus denselben mit vorgelegt, woraus
man doch einigermass n die Verwendung der in der

HauplrechrMng nur summarisch ausgcstzte Summen
abnehmen mochte.

(Die Fortsetzung folgt.)

Wahlen der Cantonsdeputirten in die allge-
meine helvetische Tagsatzung.

l. August iLor.
Cantor. Base l.

B. Volljichungseat) S ch m i d.

B. Verwalter St eh lin.
— Verwalcunzs - Präsident W iela « d.

Canton S 0 l 0 th u rn.
— H erme ncg ild A rreg er, ehm. Altratü.
<— Cone. M u n z i n ger, Salzfackor von Osten.
—' Amanz Gluz, Regiemngsstatlhallcr.

Canton Frey burg.
— Pet toi az, gewesenes Mitglied des Senats.
— Monte nach, Präsident der Munizipalität

von Freyburg.
— D' E gli se, Ncgierungsstatthalter.
— Barras, gew. Mitgl. des Senats.

Canton Aargau.
B. Vollz. Rath Zimmer mann von Brngg.
— Lü scher, Mitglied des gesetzgeb. Raths.
— Weber, Alcregierungsstatth. v. Bremzartcn.
— Rengger, Minister des Innern.
-- Gauch, Bezirkörichtcr von Bettweil.
— Nothplez, Finanzministcc.

Canton Luzcrn.
B. Kruß, Mitglied des gesetzgeb. Raths.
—> Krau er, Exstnator.
— M oser,
— Z i hlm a » n, Cantonêrichter.
— Balthasar, — —

Canton U n l e r w a I d c n.

B. Ni dvd. Vonftüc, Obcreinnchmer.

Canton Leman.
B. Muret, Mitglied des gcsctzg. Rath.
— R e v e t t i, von Merges.
— La fie chere, gew. Mitgl. des Senats.
— P i d 0 ux, gew. öffentlicher Ankläger.

— F agent, gew. Präs. d. CantonStrib.

Correvvn gew. Untcrstalthaitcc.
— S ecre t a n, gew. Mitgl. des gr. Raths.

C a n t 0 n Z ü r i ch.

B. Usteri, M'tgl. des Vollz. NathS. '

— Pfenning er, gewesener Statthalter.
— We g m an n, Cantvnsrirhccr.

— H 0 m b e r g cr, Unterstatthalter.

— W u h r m a n », Mitgl d es qesttzg. Rathes.

— N ellst a b, gew. Mitglied des gr. Raths.

— Sulz er, Präs. des DistriklSger. Wintcrthà
— Tob! er, -- — Zürich.
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